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Stundentafeln für die zweijährigen Fachschulen

Stundentafeln der Technikerschulen

Fachrichtung Informatiktechnik

Fächer
Wochenstunden

1. Schuljahr 2. Schuljahr

Pflichtfächer

Deutsch 2 –

Englisch 2 2

Mathematik I 5 –

Mathematik II – 2

Wirtschaftskunde sowie Politik und Gesellschaft 2 –

Betriebspsychologie – 2

Betriebswirtschaftliche Prozesse I – 2

Internetanwendungen 3 –

Technische Informatik 4 –

Betriebssysteme und Administration 3 4

Kommunikations- und Netzwerktechnik 5 4

Datenbanken 2 3

Programmierung 5 4

Zwischensumme 33 23

Flexible Wochenstunden 4

+ 11 Wochenstunden Wahlpflichtfächer

Gesamtsumme 37 34

Wahlpflichtfächer

Algorithmen und Datenstrukturen – 3

Skriptprogrammierung – 3

IT-Sicherheit – 3

IT-Recht – 2

Kollaborationssoftware – 3

Automatisierung in der Systemadministration – 2

Anwendungsentwicklung für mobile Endgeräte – 3

Eingebettete Systeme – 4

Parallele Programmierung – 2

Internettechnologie – 3

Computergrafik – 3

Bildbearbeitung und -verarbeitung – 3

Softwaretechnik – 3

Audio- und Videobearbeitung – 3

IT-Management – 3

Grafische Benutzeroberflächen – 3

Betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme – 4

Steuerungstechnik – 3

Mikrocontrollertechnik – 3

Feldbussysteme – 3

Betriebswirtschaftliche Prozesse II – 2

Qualitäts- und Umweltmanagement – 2

Projektmanagement – 2

Projektarbeit – 3

Technisches Englisch – 2

Berufs- und Arbeitspädagogik – 2

Digitale Transformation – 3

Künstliche Intelligenz – 2

[Amtl. Anm.:] Das Fach ist in die Ergänzungsprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife einzubringen.

[Amtl. Anm.:] In dem Fach ist die schriftliche Ergänzungsprüfung abzulegen. Das Fach kann abgewählt werden. Die Gesamtzahl der Wochenstunden verringert sich dann auf 32.

[Amtl. Anm.:] Mögliche Abschlussprüfungsfächer, von denen vier ausgewählt werden müssen. Die Summe der Wochenstunden für die vier gewählten Abschlussprüfungsfächer

beträgt mindestens zehn.

[Amtl. Anm.:] Den gekennzeichneten Pflichtfächern des ersten Schuljahres müssen zur tieferen Profilbildung der Fachschulen von der Schulleitung vier Wochenstunden frei

zugewiesenen werden. Die Gesamtzahl der Wochenstunden von 37 muss dabei gewahrt bleiben.

[Amtl. Anm.:] Die Schülerinnen und Schüler wählen Fächer im vorgeschriebenen Umfang spätestens zum Ende des 1. Schuljahres aus den von der Schule angebotenen

Wahlpflichtfächern.
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